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Anmerkung 

Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden (Artikel 3 

Absatz 3 Satz 2 des Grundgesetzes), auch nicht bei der Zuteilung nicht 

ausreichend vorhandener überlebenswichtiger Behandlungskapazitäten. 

Demnach begrüßen die Betriebskrankenkassen die gesetzliche Umsetzung 

zum Schutz vor einer Benachteiligung wegen der Behinderung im Gesetz zur 

Änderung des Infektionsschutzgesetzes.  

Zudem möchten wir ergänzend darauf verweisen, dass die Regelung in 

Bezug auf das Infektionsschutzgesetzes für Umstände wie z.B. Krieg oder 

Naturkatastrophen zu erweitern ist. Auch in diesen Fällen werden Triagen 

angewendet und ein strukturiertes Verfahren sollte auch dies bzgl. zeitnah 

in die Versorgungspraxis integriert werden.  

 

 

 


